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A Die Engländer in Aegypten
In Berber ist wenn sich die Nachricht des Reuter

schen Bureaus bestätigt General Gordon jetzt eingetrof
fen Es bleibt ihm nun noch die kleinere aber jedenfalls
weitaus gefährlichere Strecke von Berber nach Khartum
zurückzulegen denn wenn die Nachrichten aus dem Sudan
nicht übertrieben sind so ist Khartum überhaupt einge
schlossen und nur zu Wasser erreichbar Ob nun Gordon s
Ankunft in der Lage Khartums überhaupt etwas verbessern
kann hängt zunächst von dem Zustande der Besatzung ab
der aber nach der Unthätigkeit des Kommandanten Ober
sten Contlogon zu schließen ein nichts weniger als Ver
trauen erweckender zu sein scheint Was nun die Pläne
Goroon s für den Sudan anbelangt falls seine Mission
wider Erwarten von Erfolg begleitet sein sollte so beabsich
tigt er einem ägyptischen Korrespondenten der Köln Ztg
zufolge vor allem mit Hilfe der Beduinenstämme für
sichere Verbindungen zu sorgen den Verkehr auf den beiden
Nilen offen zu erhalten und daselbst eine Kette von gut
besetzten Posten dauernd zu befestigen Das Land zwischen
Blauem und Weißem Nil ist unschwer zu halten und das
Aufkommen der Banden daselbst nur der Schwäche der Re
gierung in Khartum zuzuschreiben Die Hauptvertheidi
gungslinie gegen den Mahdi die dieser selbst bisher sich
nicht getrame zu durchbrechen bildet der Weiße Nil Aus
diesem hat man längst alle vorhandenen Fahrzeuge entfernt
Holz das zu Flößen geeignet wäre findet sich unterhalb
des zehnten Grades nördlicher Breite nicht und so bleibt
der Nil ein kaum zu überwindendes Hinderniß Dies ist
auch die Hauptursache weshalb der siegreiche Mahdi bisher
nicht einen Vormarsch gegen Khartum gewagt hat obgleich
ja das ganze Land bis dahin in seinen Händen ist Offen
bar wartet er auf die im April und Mai eintretende Zeit
des tiefsten Wasserstandes wo es seinen Schaaren möglich
sein wird an einer Sielle die oberhalb der Insel Aba
Uegt 11 n Br und wo sich eine Art Furch befindet die
Mahada Abu Set oder Es Senuba heißt das östliche Ufer
in größerer Sicherheit zu gewinnen

Eine zweite Erklärung für die gegenwärtige Unthätig
keit des Mahdi in Kordofan ist in den Verhältnissen zu
suchen unter welchen er seine Anhänger um sich geschaarr
hat Man bedenke daß er kein regelmäßiges Heer zu seiner
Verfügung hat Er hat nahezu die gesammte waffenfähige
Mannschaft des ganzen Landes aufgeboten diese Leute
haben Monate lang bei ihm ausgeharrt und wollen nun im
Schoße ihrer Familien ausruhen namentlich aber sind sie
bei den knapp berechneten Daseinsbedingungen jener Gegen
den auf die in dieser Jahreszeit unaufschiebbare Bestellung
ihcer Aecker angewiesen wenn sie und die Ihrigen in der
nächsten Zeit etwas zu essen haben wollen Die Aufstän
dischen in dem Lande östlich vom Nil welche Baker Pascha
geschlagen haben Massowah Tokar Sinkat und Suakim be
drohen stehen bekanntlich nicht unier dem unmittelbaren Be
fehl des Mahdi sondern werden von dem selbstständig regie
renden Osman Digma geführr Aus dem Gesagten erhellt
daß die Ausbreitung des Aufstandes auf dem östlichen Su
dan sich durch ein thätiges Eingreifen Englands leicht hätte
verhindern lassen

Gordon hat sodann dem weiter oben citirten Korre
spondenten zufolge einem Deutschen Giegler Pascha
eine bedeutende Rolle zugedacht Dieser soll die Verbin
dung zwischen ihm und der ägyptischen Regierung unter
halten Der Genannte ist einer der erfahrensten Kenner
des Sudans wo er elf Jahre im Dienste Aegyptens ver
brachte und während der letzten als stellvertretender Gene
ralgouverneur einen tiefen Einblick in alle Verhältnisse zu
gewinnen Gelegenheit fand Giegler der als Telegraphen
Ingenieur und Erbauer neuer Linien nach dem Sudan
berufen wurde und später das Amt eines Generaldirektors
der Posten und Telegraphen in jenem Lande bekleidete
gewann durch sein besonnenes Wesen sowie durch eine un
erschöpfliche Arbeitskraft das Vertrauen Gordons so daß
dieser ihm bei seinem Weggange die Leitung aller Geschäfte
übertrug Gordon wollte daß Giegler zu seinem defini
tiven Nachfolger ernannt werde aber allerhand Intriguen
in Kairo hintertrieben dies damals Jetzt hat Gordon bei
seinem kurzen Aufenthalte in Kairo alle Schritte gethan
um den tüchtigen Mann für sein Unternehmen nutzbar zu
machen Er ging mit Giegler zu dem deutschen General
konsul und Agenten Herrn v Derenthall und empfahl ihn
für alle Fälle aufs Angelegentlichste der thatkräftigen
Unterstützung des deutschen Diplomaten Gordon sagte
wenn man seinen Rath besser befolgt und Giegler an seinen
Platz gesetzt hätte so wäre es nicht dazu gekommen daß
jetzt der ganze Sudan verloren zu gehen drohe Giegler
war im Juli 1881 als der Mahdi auf der Insel Aba
zuerst sein Haupt erhob in einer besonderen Verwaltungs
angelegenheit nach El Obeid geschickt worden Damals
hätre man mit einem Schlage die nicht ungewöhnliche Er
scheinung des religiösen Schwärmens zu beseitigen ver
mocht Statt dessen entsandte der General Gouverneur
Reus Pascha einen gänzlich unfähigen ägyptischen Offizier

dahin und gesellte ihm den durch Baker so berüchtigt ge
wordenen Ränkespinner Abdessaud hinzu der alles verdarb
In den im Obigen angedeuteten Plänen Gordons ist von
einer Räumung des Sudans geschweige denn Khartums
nicht die Rede

Politische Tagesübersicht
Halle den 13 Februar

Die Schles Ztg erzählte kürzlich von Weisungen
welche Herrn v Manteuffel hier in Berlin und in Fried
richsruhe bezüglich einer Aenderung seines Systems zu Theil
geworden seien Dazu bemerkt heute eine hochoffiziöse Notiz
der Nordd Allg Ztg Die Elsaß LothringischeZeitung
bezeichnet die Mittheilungen der Schlesischen Zeitung über
den Statthalter General Feldmarschall Freiherrn v Man
teuffel als durchaus unrichtig Wir sind in der Lage dieses
Dementi bestätigen und insbesondere versichern zu können
daß die Behauptung zwischen dem Reichskanzler und dem
Statthalter beständen Meinungsverschiedenheiten vollständig
erfunden ist Es sind keine Differenzen vorhanden und
würden auch nicht vorhanden gewesen sein wenn der Reichs
kanzler noch in amtlichen Beziehungen zu der Verwaltung
von Elsaß Lothringen stände Daß der Statthalter und der
kaiserliche Botschafter in Paris gleichzeitig nach Friedrichsruhe
gekommen sind ist eine natürliche Folge ihrer gleichzeitigen
Einladung zum Kapitel des Schwarzen Adler Ordens Beide
Herren haben die Nähe von Berlin benutzt um den Reichs
kanzler zu sprechen Der Besuch des Feldmarschalls in Fried
richsruhe ist sehr natürlich gewesen da er und Fürst Bismarck
seit so ziemlich einem halben Jahrhundert mit einander be
freundet find Es ist wohl begreiflich daß die Herren Ge
schäftliches besprochen haben aber sicherem Vernehmen nach
hat es sich weniger um die Vergangenheit und um Politik
als um die Zukunft und wirthschaftliche Fragen gehandelt
Es ist möglich daß die Einladung nach Berlin dem Statt
halter unerwartet gekommen aber das steht doch mit der
Frage ob Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem
Reichskanzler existirt haben in keinem Zusammenhang

Das Gutachten der königlich preußischen wissenschaft
lichen Deputation sür das Medicinalwesen betreffend die
Ueberbürdung derSchüler in den höheren Lehr
anstalten ist von dem Kultusminister dem Abgeordneten
hause zugegangen Es ist dies eine sehr umfassende Arbeit
aus welcher eigentlich nur hervorgeht daß für ein wissen
schaftliches Gutachten über die Ausdehnung einer Ueberbür
dung der Schüler der höheren Unterrichtsanstalten die Unter
lagen fehlen So weit die letzteren vorhanden waren
verbreitet sich das Gutachten über die zum Militärdienst un
tauglich befundenen Schüler über Selbstmord und Geistes
krankheit unter den Schülern über Kurzsichtigkeit Eonge
stionen zum Kopf Kopfweh Nasenbluten und allgemeine
Schwächezustände der Schüler unter Hinweis darauf daß
alle diese Erscheinungen vielfach auf die Arbeitsüberbürdung

der Schüler zurückzuführen sind Es folgt dann eine Reihe
von Punkten über die einzelnen ursächlichen Momente der
Ueberbürdung Im Großen und Ganzen geht daraus her
vor daß die Dauer der Schul und Arbeitszeit eine durch
aus anderweite Eintheilung erheische Schließlich wird das
Hauptgewicht auf eine umfassende Betheiligung der Aerzte
bei Beaufsichtigung der Schule gelegt und erwähnt daß die
Schulhygieine noch recht viel zu wünschen übrig lasse Die
Deputation hält es an der Zeit damit endlich einmal einen
praktischen Anfang zu machen und wenn nicht sofort im
ganzen Staate so doch an einzelnen besonders geeigneten
Orten die Hauptfragen durch Aerzte in Angriff nehmen zu
lassen dann erst würde entschieden werden können ob im
ganzen Staate organische Einrichtungen zu treffen seien
welche die regelmäßige Betheiligung von Aerzten an der Be
aufsichtigung der Schulen sicher stellen

Die Gerarchia Cattolica für 1884 giebt authentische
Daten über den gegenwärtigen Stand der katho
lischen Kirche sowie ihrer Bisthümer in allen Erdkreisen
und wir reproduziren in Folgendem den von der Germania
gebrachten Auszug

Das Oberhaupt der Gesammtkirche Papst Leo XIH ist den
h Petrus mit eingerechnet der 263 in der langen Reihe der Statt
halter Christi auf Erden Leo XIII am 2 März 181V geboren
vollendet demnächst sein 74 Lebensjahr und das sechste Jahr seines
Pontificates denn er wurde am 20 Februar 1878 auf den Stuhl
Petri erhoben und den 3 März desselben Jahres als Papst gekrönt

Als oberster Rath bei der Leitung und Verwaltung der Kirche
steht ihm das aus 70 Mitgliedern bestehende heil Kollegium der
Kardinäle zur Seite das augenblicklich nach dem Tode des Kardmals
Bilio bei 13 Vakanzen nur S7 Mitglieder zählt Von den 57
Kardinälen ist blos noch einer Fürst Erzbischos Schwarzenberg von
Gregor XVI ernannt Pins IX verdanken ihre Ernennung 36
Leo XHI 20 Purpurträger Ferner ist im Konsistorium vom 13 De
zember 1880 ein Kardinal in xstto reservirt Gestorben sind unter
dem 6jährigen Poutisicate Leo s XHI nicht weniger als 29 Mitglieder
des h Kollegiums darunter im Jahre 1883 sechs

In der hierarchischen Rangordnung stehen den Kardinälen zunächst
die 12 Patriarchensitze von denen die eine Hälfte dem lateinischen
Ritus angehört die andere den orientalischen Riten Erzbischöfliche
Sitze giebt es 174 und zwar 150 lateinische und 24 verschiedener
anderer Riten nämlich 3 armenische 1 griechisch rumänischer 1 ruthe
nischer 4 melchitische 4 syrische S chaldeische 6 maronitische Die An

zahl der bischöflichen Sitze beträgt 713 wovon 663 lateinische und
50 orientalische Riten sind Sitze nnllins äioosssos Abteien und
Priorate giebt es 17 apostolische Delegationen 6 apostolische Vieariate
124 und apostolische Präfekturen 34 Die Gesammtzahl der hierarchischen
Titel beziffert sich somit auf 1154

Wie im Kardinalskollegium so sind auch auf den anderen
Stufen der Hierarchie nicht alle Sitze stets besetzt Von den zwölf
Patriarchensitzen sind augenblicklich nur elf besetzt von den erzbischöf
lichen und bischöflichen lateinischen Sitzen sind 61 vakant von den
orientalischen 22 Vakant sind ferner drei Sitze mMus äioosssos
eine apostolische Delegation drei apostolische Vieariate und zwei
apostolische Präfekturen was eine Gesammtzahl von 105 vakanten
Sitzen ausmacht

Unter dem Pontificate Leo s XIII hat die katholische Hierarchie
trotz der kurzen Zeit dennoch einen nicht geringen Zuwachs erhalten
Leo XIII hat vier erzbischöfliche Sitze neu gegründet 2 bischöfliche
in erzbischöfliche verwandelt 20 bischöfliche Sitze und 18 apostolische
Vieariate errichtet 2 apostolische Präfekturen in Vieariate umgewandelt

und 6 apostolische Präfekturen gegründet also im Ganzen 52 neue
hierarchische Sitze ins Leben gerufen

Die österreichische Regierung legte gestern dem Ab
geordnetenhause einen Nachtragskredit vor behufs Vermeh
rung der Sicherheitswache in Wien sowie einen Gesetzent
wurf in Betreff der Emschränkung oder Außerkraftsetzung
der Konsulargerichtsbarkeit in Tunis

Der am Sonntag stattgehabte Jahrestag der Prokla
nürung der spanischen Republik ist in Madrid wie in den
Provinzen durchaus ruhig verlaufen die angekündigten gro
ßen Kundgebungen haben nicht stattgefunden Von den
Eomitss in den Provinzen wurden aus Anlaß des Tags
einige Adressen erlassen dieselben sind aber wenig zahlreich
und wird denselben keinerlei Bedeutung beigelegt

Die französische Deputirtenkammer setzte gestern die
Berathung des Gesetzentwurfs betreffend das Verbot von
Kundgebungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen fort
und nahm den Artikel 1 mit den von dem Ministerium ge
nehmigten Modifikationen mit 300 gegen 183 Stimmen an

Die Liberts erklärt die von dem Journal Le Monde
veröffentlichte Depesche des Bischofs Puginier in Tonking sei
richtig doch hätten die Massacres nicht in dem Delta des
Rothen Flusses stattgefunden sondern in der Provinz Than
hoa zwischen Hue und dem südlichen Arme des Deltas In
dem okkupirten Theile von Tonking seien keine Massacres
vorgekommen die Ruhe sei dort wieder hergestellt Die
Massacres von Thanhoa seien älteren Datums Die De
pesche Puginier s bringe nur genauere Nachrichten von That
sachen über welche man bisher keine genauen Mittheilungen
hatte Nach einer Depesche aus Hongkong ist General
Millot in der Vay von Along angekommen es bestätigt sich
daß zwischen den Chinesen und Annamiten in Bacninh Un
einigkeit herrscht

In der gestrigen Sitzung des englischen Unterhauses
theilte Labouchere mit daß Bradlaugh sein Mandat als
Depmirrer niedergelegt habe und beantragte die Neuwahl für
Northampton anzuordnen Churchill beantragte die Debatte
zu vertagen dies wurde indessen nach kurzer aber lebhafter
Diskussion mit 203 gegen 145 Stimmen abgelehnt und der
Antrag auf Vornahme einer Neuwahl angenommen
Der Lordmayor empfing gestern eine Deputation von Re
präsentanten der patriotischen Vereinigung welche ihn er
suchte die Abhaltung einer öffentlichen Versammlung in
Guildhall am 15 d Mts zu gestatten in derselben soll
ten die Ereignisse im Sudan besprochen werden Die De
putation bezeichnete es als den Wunsch der patriotischen
Vereinigung daß die Regierung die Pflichten Englands in
Aegypten offen und klar anerkenne und die Unentschlossen
heit der bisherigen Politik aufgeben möge auch wurde die
Unterwerfung des Mahdi als nothwendig erklärt Der
Lordmayor hat der Bitte der Deputation wegen Ueberlas
fung von Guildhall entsprochen

Der russische Regierungsanzeiger veröffentlicht einen
kaiserlichen Erlaß durch welchen die Umwandlung der bei
dem ersten Departement des Senats bestehenden Sektion
für Bauernangelegenheiten in ein zweites selbstständiges
SenatSdepartement angeordnet wird

Zur Situation in Aegypten liegen folgende Tele
gramme vor

Kairo 12 Februar Nach einem Telegramm aus Suakim
voin heutigen Tage Vormittags 11 Uhr hatte der Gouverneur von
Sinkat Tewsik Pascha die Forts in die Luft sprengen und die Kanonen
vernageln lassen und sodann gestern früh mit der gesammten 600
Mann zählenden Garnison einen Ausfall gemacht Wie es heißt
sind sämmtliche Mannschaften dabei niedergemacht worden Die Auf
ständischen haben Sinkat besetzt

Lond on 12 Februar Der Standard meldet in einer Extra
ausgabe aus Suakim von heute Sinkat sei in die Hände der Aus
ständischen gefallen Die Garnison habe einen Ausfall gemacht und
längere Zeit die Angriffe der Insurgenten zurückgeschlagen sei endlich
aber überwältigt und bis auf einige Gefangene niedergemacht worden
Das Schicksal der Frauen und Kinder sei unbekannt

Rom 12 Februar Die Agenzia Stesani erklärt die Nach
richt sllr unbegründet daß der Kommandant des vor Suakim statio
nirten italienischen Kriegsschiffes Rapido von dem englischen
Admiral die Ermächtigung nachgesucht habe einen Theil seiner
Mannschaft ausschiffen zu dürfen Der Kommandant habe die
Weisung an den militärischen Operationen nicht Theil zu nehmen
sondern die italienischen und die auf Ersuchen des Wiener Kabinets
seinem Schutze anvertrauten österreichisch ungarischen Staatsange
hörigen sowie überhaupt alle Europäer zu beschütze Matrosen aber
nur im Falle der Noth zu landen



Deutsches Reich
Berlin 12 Februar

Der Kaiser empfing gestern Nachmittag den
Staatssekretär des Auswärtigen Grafen Hatzfeldt Am
heutigen Vormittag nahm de5 Kaiser die üblichen Vorträge
entgegen empfing darauf die Meldungen verschiedener
höherer Offiziere und arbeitete Mittags längere Zeit mit
dem Chef des Militär Kabinets Nachmittags unternahm
der Kaiser eine Spazierfahrt

Der Kaiser hat dem Vernehmen nach der
Kaiserin von Oesterreich die Mitte März in Wies
baden zu längerem Aufenthalt eintreffen wird aus seinem
Hofhalt königliche Equipagen und Dienerschaft zur Disposi
tion stellen lassen Ferner werden zum Ehrendienst Damen
und Kavaliere des königlichen Hofstaates besohlen werden
Auch ist es wahrscheinlich daß Kaiserin Augusta der hohen
Frau gelegentlich ihrer Frühjahrsreise nach Baden Baden
bezw Koblenz einen Besuch abstatten wird

Der Kronpr nz empfing gestern Vormittag um
112/4 Uhr den aus Oldenburg hier eingetroffenen Kom
mandeur der 37 Infanterie Brigade General Major von
Schmidt Abends 6 Uhr besuchte der Kronprinz mit
der Prinzessin Christian zu Schleswig Holstein die Vorstel
lung im Deutschen Theater begab sich von dort um 7 Uhr
zur Beiwohnung des Vortrages des Professor Strakosch
nach der Sing Akademie und kehrte dann wieder nach dem
Deutschen Theater zurück um daselbst bis zum Schlüsse der
Vorstellung zu verbleiben

Prinz Georg von Preußen geb 1826 feiert
am heutigen Tage in aller Stille sein Geburtsfest Aus
dieser Veranlassung statteten demselben im Laufe des Tages
der Kaiser die kronprinzlichen Herrschaften und die hier
anwesenden Mitglieder der königlichen Familie wie alljähr
lich Gratulationsbesuche ab Bereits am Morgen hatte
der Prinz die Glückwünsche seines Bruders des Prinzen
Alexander und der Herren seines Hofes c entgegengenom
men Die prinzlichen Palais hatten zur Feier des Tages
die Flaggen aufgezogen

König Ludwig von Bayern verlegt jetzt sein Hof
lager von Hohenschwangau nach München

Der Erbgroßherzog von Oldenburg ist gestern
Abend von hier nach dem Haag abgereist

Der Prinz Prisdang von Siam welcher hier
noch mit den Verhandlungen wegen Abschlusses eines Han
delsvertrages beschäftigt ist giebt heute Nachmittag im
Kaiserhof ein größeres Diner zu welchem auch mehrere
Gelehrte darunter Professor Dr Bastian Direktor der
ethnographischen Abtheilung der königlichen Museen Ein
ladungen erhalten haben Von hier aus wird sich der
Prinz zunächst nach Wien und wie es heißt später auch
nach Petersburg begeben um auch an den dortigen Höfen
sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen Daß der Prinz
auch in London akkreditirt sein soll wie einige Blätter
meldeten beruht auf einem Irrthum der dortige Vertreter
des Reiches Siam ist Prinz Naresr

Der Minister für Landwirthschaft vr Lucius
hat den Pfarrer Herrn W Thienemann in Zangen
berg ersten Vorsitzenden des deutschen Vereins zum Schutze

der Vögel zum Delegirten des Ministeriums für den vom
16 bis 23 April in Wien unter dem Protektorate des
Kronprinzen Rudolf tagenden Ornithologenkongreß ernannt

Der Geh Regierungsrath Professor Reuleaux
hatte die Ehre heute Mittag vom Kronprinzen in Audienz
empfangen zu werden

Der russische Militärbevollmächtigte am hiesigen
Hofe Generalmajor a 1s saits Fürst Dolgoruki hatte
nach seiner Rückkehr aus Rußland gestern Nachmittag die
Ehre von dem Kaiser und darauf auch von der Kaiserin
in Audienz empfangen zu werden

Im deutschen Reiche funktioniren gegenwärtig 7022

richterliche Beamte Von diesen entfallen aus das
Reichsgericht 1 Prozent 1 Präsident 7 Senatspräsidenten
und 61 Räthe nebst 4 Beamten der Staatsanwaltschaft
aus das bayerische oberste Landesgericht in München
0,4 Prozent 1 Präsident 2 Senatspräsidenten und 24
Räthe auf die 28 Ober Landesgerichte 7,4 Prozent mit
zusammen 521 also im Durchschnitt je 18,6 Mit
gliedern und 49 Beamten der Staatsanwaltschaft auf die
171 Landgerichte 30,8 Prozent mit zusammen 2161
also im Durchschnitt je 11,6 Mitgliedern und 480
Beamten der Staatsanwaltschaft und auf die 1911
Amtsgerichte 60,4 Proz mit zusammen 4245 also im
Durchschnitt 2,2 Amtsrichtern Von den Amtsgerichten
haben 811 oder 43 Prozent nur je einen Richter 628
oder 33 Prozent nur je 2 253 oder 13 Prozent nur je
3 und 216 oder 11 Prozent je 4 und mehr Richter Die
Zahl der richterlichen Beamten zeigt wie die N Pr
Ztg meldet keinen wesentlichen Unterschied gegenüber dem
Stande vom März 1880 sie ist im Ganzen nur um 4
gesunken In der Zusammenstellung jener Zahl hat sich
jedoch eine Verschiebung in sosern vollzogen als die Zahl
der Mitglieder der Lanvgerichie hauptsächlich in den Ober
Landesgerichts Bezirken Berlin Dresden und Stuttgart
um 55 zugenommen dagegen die der Mitglieder der Ober
Landesgerichte um 19 und die der Amisgerichte insbeson
dere in den Bezirken Dresden und Stuttgart um 40 ab
genommen hat

Der Kommers der Alten Korpsstudenten
wird nach dem Beschlusse der am 8 d M stattgefundenen
Ausschußsitzung nunmehr definitiv am 8 März in den
Räumen der Philharmonie abgehalten werden

Die Behauptung des Abg Cremer daß einer der
Kandidaten der Arbeiterpartei bei den Kommunalwahlen
ihn um Unterstützung resp um Verschaffuug einer besseren
Arbeitsstelle angegangen habe scheint sich als richtig heraus
zustellen Der Maurer Conrad welcher sich um das
Stadtverordneten Mandat aus dem Wedding bewarb und
800 Stimmen bei der Stichwahl dort erhielt hat in der
That einen derartigen Brief an Cremer geschrieben Die
Handlungsweise des Conrad bildet das Thema einer auf

heute einberufenen Arbeiter Versammlung zu der die Abge
ordneten Cremer Conrad und die Stadtverordneten der
Arbeiterpartei geladen sind

Der Centralverein zur Bekämpfung der Vaga
bo nd a g e hielt heute seine konstituirende Sitzung ab Zum
Präsidenten wurde Graf Zieten Schwerin gewählt Derselbe
gab ein Bild von der bisherigen Thätigkeit des Eentralvereins
Danach bestehen 16 Vereine während ein siebenzehnter in
Elsaß Lothringen in Bildung begriffen ist Arbeiter
kolonien bestehen zur Zeit folgende sieben Wilhelmsdorf
in Westfalen mit 351 Betten Küstorf in Hannover mit 150
Betten Bicklingen in Schleswig Holstein mit 154 Betten
Friedrichswille in Brandenburg mit 134 Betten Donahof in
Württemberg mit 30 Betten Seyda in der Provinz Sachsen
mit 99 Betten Dumalsberg in Oldenburg mit 350 Betten
Bei dem überaus milden Winter hat Heuer der Andrang
frühzeitig nachgelassen Die Haltung der Leute in den
Kolonien bezeichnete Redner als musterhaft An das Referat
schloß sich eine längere Debatte über Organisationsfragen
und zwar im Anschluß an einen Vortrag des Prediger Wichern
aus Hamburg über die Frage Woher ist das Aufsichts
und Erziehungspersonal für die Kolonisten in den Arbeiter
kolonien zu nehmen

Aachen 12 Februar Der Bischof Brinkman der
sich mehrere Tage ineognito hier aufgehalten hatte ist gestern
Abend nach Münster abgereist

Dresden 12 Februar Die zweite Kammer hat die
Novelle zum Berggesetze sowie den Antrag an die Regierung
angenommen dieselbe wolle ein Schankstättenverbot gegen die
jenigen Personen vorlegen welche mit Absicht oder durch
ungeordneten Lebenswandel sich in die Lage versetzt haben
öffentliche Abgaben nicht zahlen zu können

Schweden
Christiania 11 Februar Es ist Hierselbst ein

Flugblatt aufrührerischer Tendenz konfiszirt worden Der
Verfasser ein Mann von unbedeutender Stellung wurde
verhaftet und das gerichtliche Verfahren gegen ihn eingeleitet

London 12 Februar In Folge des gestrigen Be
schlusses des Unterhauses hat der Abgeordnete Bradlaugh
sein Mandat niedergelegt um sich einer Neuwahl zu unter
ziehen

Amerika
Washington 12 Fehruar Der Kongreß nahm eine

Bill betreffend die Unterstützung der Ueberschwemmten an

Preußischer Landtag
Abgeordnetenhaus Abendsitzung vom 11 Februar

Die Berathung über das Extraordinarinm des Etats wird fort
gesetzt Behufs Ausstattung der Schloßkirche in Marienburg werden
1VS00 gefordert

Abg v Minnigerode hofft daß mit dieser Summe die
Restaurationsarbeiten nicht abgeschlossen werden sollen

Abg Dr Reichensperger Köln entgegnet v Cynern daß im
Rheinland unter den Erzbischöfen bis zur französischen Revolution
mehr gebaut worden ist als anderwärts in Deutschland

Kultusminister Dr v Goßler hofft daß sich die Einstellung
einer angemessenen Rate in den nächsten Etat ermöglichen lassen werde

Abg v Eynern Abg Reichensperger habe zu seiner Er
widerung Zeit gebraucht von der Morgen bis zur Abendsttzung
Im 18 Jahrhundert gab es auch im Rheinland aus 1000 Menschen
SV Priester und WO Bettler Das Rheinland sei mit der preußischen
Herrschast außerordentlich zufrieden

Abg vr Windthorst Reichensperger habe um deshalb nicht
früher auf die Angriffe des Abg von Eynern geantwortet weil er
vorher dazu keine Gelegenheit gehabt habe

Frhr v Fürth und Kaufmann bestreiken daß die Kunst
pflege im Rheinland unter der Herrschaft der geistlichen Kursürsten
vernachlässigt worden Der Titel wird genehmigt ebenso zu den
Kosten der Borarbeiten behufs Bebauung der Mnsenmsinsel in Berlin
SV 000 eingestellt

Abg vr Windthorst gegen die Bewilligung Jedenfalls
werde aus einer etwaigen Bewilligung gefolgert werden dürfen daß
man dadurch für künftige Bewilligungen gebunden ist

Generaldirektor der königlichen Museen Dr Schön legt die
Nothwendigkeit eines Erweiterungsbaues der Museen dar Die
Sammlung der antiken Kultur ist gegenwärtig in einer Weise unter
gebracht die eine Einwirkung derselben auf das Publikum völlig un
möglich macht Weiler handelt es sich um die Unterbringung der
Sammlung unserer Gypsabgüsse und der Abgüsse der Renaissance
kultur die zum großen Theil wegen Mangel an Raum noch gar
nicht zur Aufstellung haben gelangen können Ebenso fehlt es an
einem geeigneten Raum für die Ausstellung des Knpferstichkabinets
Es handelt sich also vor Allem um Gewinnung von Raum um das
was wir bereits haben in einer würdigen Weise aufzustellen

Abg Frhr v Minnigerode konstatirt daß sich das Haus
durch Bewilligung dieser Position nicht sür einen generellen Plan
engagire Darauf wird der Titel gegen die Stimmen des Centrums
bewilligt

Der Titel zur Erwerbung der Grundstücke der Berliner
Speicher Akliengesellschast 2600000 wird dem Antrage Windt
horst entsprechend von der Tagesordnung abgesetzt Zur Er
werbung des Hygiene Ausstellungsgebäudes werden 300000
gefordert

Abg vr Reichensperger Köln ist gegen die Bewilligung
Geh Rath Lüders Die Erwerbung sei in Folge des Ent

gegenkommens der Stadt Berlin eine äußerst preiswerthe
Abg v Benda bittet die Entscheidung wohin die neue Kunst

akademie gelegt werden solle zu beschleunigen
Abg Wolsf bezeichnet das Gebäude als gänzlich für eine Kunst

ausstellung ungeeignet

Kultusminister vr v Goßler Die Akademie der Künste hat
bereits beantragt im Spätsommer d I die Ausstellung in den
Räumen dieses Gebäudes zu veranstalten Einen ernstlichen Versuch
könne man wohl unternehmen

Abgg vr Löwe Bochum und Frhr v Minnig er ode be
fürworten die Bewilligung des Titels der schließlich gegen die Stim
men des Centrums bewilligt wird Zur Einrichtung eines Hygiene
museums in Berlin werden 8000 bewilligt nachdem Abgeordneter
vr Reichensperger Köln dagegen gesprochen Dann wird die
Sitzung auf morgen vertagt

Abgeordnetenhaus 47 Sitzung vom 12 Februar
Am Ministertisch Abgg v Bötticher und v Scholz
Aus der Tagesordnung fleht zunächst der Etat des Abge

ordnetenhauses Dazu liegt ein Antrag des Gesammtvorstandes
vor die Regierung ausznsordern die Vorbereitung zum Bau eines
neuen Geschästsgebändes auf dem Grundstück Leipziger Straße nun
mehr dergestalt zu fördern daß jedenfalls noch im Laufe der gegen
wärtigen Session die Bauausführung insbesondere die Bestimmung
des Bauplatzes sicher gestellt wird

Abg Berger Witien beantragt zu erklären daß das neuer
dings von der Regierung vorgelegte Projekt Bauplatz an der Doro
rheen Sttaße vis Ä vis dem künftigen Reichstagsgebäude ungeeignet

sei Er begründet dies eingehend und spricht sich entschieden dafür
aus daß an dem Grundstück der ehemaligen Porzellanmannfaktur an
der Leipziger und verlängerten Zimmerstraße festgehalten werde
Dieses stehe kostenlos zur Verfügung während der Platz an der
Dorotheenstraße mindestens 4 Millionen kosten würde und dabei noch
ganz unzweckmäßig sei Es handle sich darum den Steuerzahlern 4
Millionen zn erhalten da könne doch die Wahl nicht schwer sein
Da Kriegsministerium weigere sich seineu Garten zur Durch
führung der Zimmerstraße herzugeben warum gebe man der Stadt
Berlin nicht das Expropirationsrecht für diesen Garten Die Mini
sterien haben prachtvolle Diensträume bekommen die Abgeordneten
seien dagegen auf gesundheitsschädliche senergefährliche Räume ange
wiesen Hoffentlich berücksichtige die Regierung endlich die Wünsche
des Hauses auf ein besseres Unterkommen sonst werde man schließ
lich dazu greisen müssen die Summen für die Bebauung der Mu
seumsinsel so lange zu versagen bis den Wünschen der Landesver
tretnng nachgekommen werde Lebhafter Beifall

Finanzminister v Scholz Zur Bebauung des Terrains der
Pozellanmanusaktnr werde sich die Regierung nur dann entschließen
wenn zwingende und unabweisliche Gründe vorliegen solche seien
nicht vorhanden Unruhe Es werde verlangt dem Herrenhause
solle der halbe Garren weggenommen werden wie würde ein solches
Verfahren denn dem Abgeordnetenhanse gesallen wenn es ihm gegen
über geübt würde Lebhafter Widerspruch und Unruhe Die Re
gierung habe die Allerhöchste Genehmigung hierzu nicht nachgesucht
sie würde sie auch nicht erhalten haben Bewegung Die Regie
rung würde keinerlei Bedenken tragen das Reichstagsgebäude zur
Verfügung zu stellen wenn dasselbe disponibel wäre Man begehe
immer das Verkehrte erst den Bauplan fertig zu stellen und dann
einen Platz zu suchen das Umgekehrte wäre richtig Widerspruch
Der Banplatz an der Dorotheenstraße biete große Vortheile das
Reich werde die nöthigen Streifen von feinein Terrain hergeben
nachdem der preußische Staat bereitwilligst Terrain sür den Reichs
tagsbau zur Verfügung gestellt Unruhe

Abg v Rauchhaupt Durch die Erklärungen des Ministers
habe sich die Situation erheblich geklärt Heiterkeit links wenn sür
den Platz auf der Zimmerstraße die Allerhöchste Genehmigung nicht
erhältlich sei so beugen wir uns Zurufe links Natürlich Wir
refpektiren die Rechte der Krone Sehr richtig I rechts Der Platz
in der Dorotheenstraße sei aeceptabel der Preis angemessen Es sei
ein gemeinsames Kesselhaus sür Reichstag und Abgeordnetenhaus
projettirt ein Projekt welches wohl durchsührbar sei Er empsehle
den von der Regierung vorgelegten Plan Beisall rechts

Abg Löwe Berlin verficht den Grundsatz erst müsse man den
Bauplan fertig machen bevor man sich um den Bauplatz umthue
Der Platz an der Dorotheenstraße passe nicht derselbe sei auch gar
nicht disponibel denn das Reich könne die in Frage kommenden
Streifen seines Terrains nicht entbehren Auch wir beugen uns vor
dem ablehnenden Votum Sr Majestät wenn aber Sr Majestät
keine besseren Gründe vorgetragen worden sind als die welche der
Finanzminister hier vorgebracht hat so ist Se Majestät schlecht
msormirt Zustimmung links Der Platz au der Zimmerstraße
sei der einzig geeignete

Finanzminister v Scholz Vorredner verwechsle das Bau
programm mit dem Bauplan Die Regierung habe kein Interesse
dem Hause den Platz an der Dorotheenstraße aufzuzwingen sage
das Haus Nein so Me das Projekt Die Krone habe sreilich ihre
Rathgabe nicht nach den Wünschen des Abg Löwe ausgewählt aber
deshalb sei sie doch genau und wahrheitsgemäß msormirt Beisall
rechts Zischen links

Abg Hobrecht will daß der Wunsch des Hauses dem König
vorgetragen werde einem Veto werde man sich beugen Der Platz
an Leipziger uud Zimmerstraße werde in 1V bis 15 Jahren sicher
bebaut sein Der Platz an der Dorotheenstraße sei unbrauchbar
dort käme das Abgeordnetenhaus aus ein Trapez Heiterkeit Er
beantrage Überweisung der Vorlage an den Gesammtvorstand zur
Berichterstattung Bravo

Abg vr Reichensperger Köln hofft daß das Herrenhaus
schließlich doch bereit sein werde das erforderliche Stück seines Gar
tens abzutreten Danu werde auch das Allerhöchste Plaeet uicht
sehlen

Abg Stempel sreikons erklärt sich für den Antrag Ho
brecht Im Uebrigen schließt sich Redner den Anssührnngen des
Abg v Nkuchhaupt an

Abg vr Windthorst Der Platz an der Zimmerstraße sei
nicht zu haben der an der Dorotheenstraße sei bedenklich wie wäre
es mit dem Dönhossplatz Zuruf I Gott bewahre Mitten auf
den Platz das Haus darum schöne Anlagen es würde das der
Stadt zur Zierde gereichen Sonst könnte man ja auch nach Pots
dam gehen Heiterkeit Die Herren im Berliner Rathhause sollten
sich etwas mehr um die Sache kümmern

Der Antrag Hobrecht wird nahezu einstimmig angenommen
Die Etats des Abgeordnetenhauses des Herrenhauses der

Staatsschuldenverwaltung der indirekten Steuern und der allgemei
nen Finanzverwaltung wurden ohne Debatte genehmigt

Nächste Sitzung morgen Eiatsrest

Vermischtes
Petersburg 7 Februar Das Echo erzählt fol

gende Scene aus einer Restauration am Newski Es tritt
ein junger in Lumpen gekleideter Mann von übrigens guter
Haltung und intelligenten Gesichtszügen ins Lokal und geht
von Gast zu Gast mit der Bitte einem unbemittelten
Beamten Etwas zukommen zu lassen Jeder gab ihm etwas
Geld und bald hatte er ungefähr einen Rubel beisammen
Er überzählte das Geld und plötzlich verwandelte sich sein
ganzes Wesen Er brachte sein defektes Habit einigermaßen
in Ordnung und rief dem Kellner mit befehlender Stimme
zu Eine Flasche Congae und ein Beefsteak aber rasch
Warf sich zum Erstaunen Aller mit nachlässiger Haltung auf
den Divan und musterte die Anwesenden mit geringschätzigem
Lächeln

Kirchliche Anzeige
Zu U L Frauen Freitag den 15 Februar

Vorm 9 Uhr allgemeine Beichte und Kommunion Herr
Archidiakonus Pfanne
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Eine tiefe Depression st im Westen der britischen
Inseln erschienen und sind aus diesen die südlichen Winde
wieder stark aufgefrischt und vielfach stürmisch geworden
Auf Irland ist das Barometer wieder im raschen Fallen
begriffen Bei leichten vorwiegend westlichen und südwest
lichen Winden ist das Wetter über Centraleuropa mild
stellenweise heiter Im südlichen und östlichen Deutschland
ist vielfach Regen gefallen

Verantwortlich Redakteur Albert Jätlich in Hall



Polizei Verordnung
für den Regierungsbezirk Merseburg betreffend die Anlage und den Betrieb von

Steinbrüchen Thongruben u s w
Unter Bezugnahme auf Z 73 des Organisationsgesetzes vom 26 Juli 1880 sowie auf

die ZZ 6 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom 11 März 1850 und
auf die ZH 120 und 147 der Reichs Gewerbe Ordnung in der Fassung vom 17 Juli 1878
verordne ich mit Zustimmung des Bezirksraths was folgt

Geltungsbereich
Z 1 Die Bestimmungen dieser Verordnung finden Anwendung auf Stein Kalk

Gyps oder sonstige Brüche Mergel Thon Ziegelerde Kalk Sand oder Acker Gruben
Sofern Brüche und Gruben der genannten Art weniger als 1,5 m Tiefe haben

unterliegen sie den Bestimmungen der Verordnung nur dann wenn in ihnen Schießarbeit
betrieben werden soll

Anzeigepflicht bei der Anlage oder der Fortsetzung eines Betriebes
2 Wer einen Bruch oder eine Grube neu anlegen und betreiben oder den Betrieb

einer beim Erlaß dieser Verordnung bereits bestehenden Anlage dieser Art fortsetzen will
hat dies zuvor der Ortspolizeibehörde anzuzeigen

H 3 Die Anzeige muß enthalten
1 den Namen und Wohnort des Unternehmers
2 die genaue Angabe der Oertlichkeit des Bruchs oder der Grube
3 die Angabe in welcher Weise der Betrieb geführt werden soll

Anzeigepflicht bei Einstellung des Betriebes
Z 4 Wer den Betrieb eines Bruches oder einer Grube einstellen will hat dies der

Ortspolizeibehörde mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen
Muß der Betrieb in Folge unvorhergesehener Ereignisse schon in kurzer Frist oder

sofort eingestellt werden so ist die Anzeige sofort jedenfalls aber vor Ablauf von 14 Tagen
nach erfolgter Betriebseinstellung nachzuholen

Wer einen eingestellten Bruch u s w wieder eröffnen will hat dies der Ortspoli
zeibehörde mindestens 14 Tage zuvor anzuzeigen

Dieser Anzeige bedarf es nicht wenn der Betrieb regelmäßig nur in bestimmten Jah
reszeiten oder Zeiträumen stattfindet und dies der Ortspolizeibehörde angezeigt ist Z 3 Nr 3

Aufseher
Z 5 Der Betrieb eines Bruches oder einer Grube darf nur unter Leitung Aufsicht

und Verantwortlichkeit einer dazu befähigten Person Aufseher geführt werden
Liegen Brüche oder mehrere Gruben nahe zusammen so kann die Unterstellung des

Betriebes unter einem gemeinschaftlichen Aufseher gestattet werden

Der Aufseher ist von dem Unternehmer auch wenn dieser die Geschäfte des Auf
sehers selbst wahrnimmt der Ortspolizeibehörde namhaft zu machen und hat dieser auf Erfor
dern seine Befähigung nachzuweisen

Derselbe ist für die Ausführung der in dieser Verordnung enthaltenen sowie der
von der Ortspolizeibehörde daneben erlassenen sicherheitspolizeilichen und betrieblichen Vor
schriften und Anordnungen verantwortlich Der Aufseher ist verpflichtet die revidirenden
Beaniten zu begleiten und denselben auf Erfordern Auskunft über den Betrieb zu geben

Z 6 Wird der Betrieb eines Bruchs oder einer Grube von einer Person geleitet
oder beaufsichtigt welche die erforderliche Befähigung nicht besitzt so ist die Ortspolizeibehörde
befugt die sofortige Entfernung zu verlangen und nötigenfalls den Betrieb so lange einzu
stellen bis eine als befähigt anerkannte Person angenommen ist

Situationsplau
ß 7 Der Unternehmer hat der Ortspolizeibehörde auf deren Verlangen jeder Zeit

einen Situationsplan des Bruchs oder der Grube mit Angabe der benachbarten Grundstücke
Wege Wasserstraßen Eisenbahnen u f w einzureichen

Grubmbild
Z 8 Findet ein unterirdischer Betrieb statt so hat der Unternehmer sofern die

Ortspolizeibehörde es erfordert außer einem Situationsplan mit Angabe der Grenzen des
Terrains unter welchen der Betrieb des Steinbruchs umgeht beziehungsweise umgehen soll
ein Grubenbild in einem Maaßstabe von 1 1000 durch einen eoneessionirten Markscheider
nach Maaßgabe der Vorschriften in der Geschäftsanweisung für eoncessionirte Markscheider
vom 15 August 1872 Amtsblatt äs 1872 Beilage zu Nr 38 anfertigen und mindestens
alle zwei Jahre nach Bestimmung der Ortspolizeibehörde aber auch in kürzeren Fristen die
etwaigen Veränderungen nachtragen zu lassen

Die Nachtragung der Aenderungen muß jedenfalls dann erfolgen wenn der Betrieb
eingestellt wird

Für benachbarte Gruben genügt ein gemeinschaftliches Grubenbild
Das eine Exemplar des Grubenbildes ist an die Ortspolizeibehörde zum Gebrauche

derselben abzuliefern das andere auf der Grube oder niit Genehmigung der Ortspolizeibehörde
an einem anderen geeigneten Orte aufzubewahren

Betriebsplan
Z 9 Größere Anlagen insbesondere solche mit denen Gefahren für die Umgebung

und die Arbeiter verbunden find dürfen wenn die Ortspolizeibehörde es bestimmt nur nach
einem von derselben festgestellten Betriebsplan betrieben werden

In diesem Falle hat der Unternehmer einen Betriebsplan von einem geeigneten Tech
niker aufstellen zu lassen und mit einem Situationsplane einem Grund und Profilrisse und
einer Beschreibung der beabsichtigten Arbeiten der Ortspolizeibehörde einzureichen

Sicherung der Umgebungen
Z 10 Die Entfernung in welcher ein Bruch oder eine Grube von einem Nachbar

grundstücke einem Wege oder einer Wasserstraße und dem zugehörigen Leinpfade oder einer
Eisenbahn u s w angelegt oder bis zu welcher eine bestehende Anlage dieser Art ausgedehnt
werden darf bestimmt die Ortspolizeibehörde

Auf deren Erfordern muß der Unternehmer seinen Bruch oder seine Grube mit einer
Gefahr für Menschen und Vieh ausschließenden Einfriedigung versehen

Unterhöhlen und Unterschrämen
Z 11 Das Unterhöhlen der Wand einer Grube oder eines Bruchs ist bei rolligen

Massen gänzlich verboten
Bei dem Unterschrämen fester Massen müssen die verschränkten Stöße durch Ver

spreizung oder durch Stehenlassen kleiner Pfeiler im Schräme hinreichend gegen ein vorzeitiges
Niedergehen gesichert werden

Falls sich dies nicht ausführen läßt muß während des Schrämens ein zuverlässiger
Mann angestellt werden der von oben beobachtet ob es aufmacht oder sich sonst Anzei
chen bemerken lassen daß nicht ferner geschrämt werden darf

Auf seinen Warnungsruf haben die Arbeiter die unterschrämte Stroße sofort zu
verlassen

Die Höhe der Abraum und Abbau Stroßen darf nicht über 6m die Breite der
selben und der zugehörigen Terrassen Bermen nicht unter 3 m betragen Der Böschungs
winkel der aus festem Gestein bestehenden Grubenwände darf nicht über 75 und derjenige
der Grubenwände aus rolligen Massen nicht über 45 betragen

Ausnahmen hiervon können zugelassen werden
Abraum

Z 12 Mit der Gewinnung einer Steinschicht darf nicht eher vorgegangen werden
als bis die Oberlage der Abraum das lose Gestein bis zum festen anstehenden Felsen
abgeräumt ist

Bei Gesteinsstößen oder Grubenwänden von 6 m Höhe und darüber muß die hori
zontale Breite der abgeräumten Fläche mindestens 3 m betragen bei niedrigeren Gesteins
stößen oder Grubenwänden muß sie mindestens gleich der halben Höhe der letzteren sein

Arbeitszeit
Z 13 In den Tagessteinbrüchen dürfen Steinbrecher und Schießarbeiten frühestens

1 Stunde vor Sonnenaufgang beginnen und müssen spätestens 1 Stunde nach Sonnen
untergang beendet werden Die Ortspolizeibehörde kann mit Rücksicht aus vorbeiführende
Verkehrsstraßen auf vorzunehmende Feldarbeiten u f w besondere Tageszeiten bestimmen
zu welchen allein geschossen werden darf Verladungen und sonstige Transportarbeiten sind
stets guch zur Nachtzeit zulässig

Grubenwände
14 Vor dem jedesmaligen Beginn der Arbeit sind die Stöße vor welchen geför

dert oder eine andere Arbeit verrichtet wird auf das Vorhandensein von Einsturz drohenden
Massen im Winter insbesondere von Frostschalen zu untersuchen Zeigen sich derartige
gefährliche Massen so muß der Betrieb vor dem betreffenden Stoße so lange eingestellt wer
den bis deren Beseitigung erfolgt ist

Förderbahnen
15 Laufbrücken zur Förderung sind mit einem festen Bohlenbelag und bei einer

Höhe von mehr als 1,5 Metern an beiden Seiten mit einem festen Geländer zu versehen
Auf Schienenbahnen mit solcher Steigung daß die Fördergefäße auf denselben sich

von selbst fortbewegen müssen letztere gebremst werden

Förderung
H 16 Findet die Ausförderung der in dem Bruche oder der Grube gewonnenen

Massen in senkrechten Aufzügen oder auf geneigter Ebene mittelst Bremswerken oder anderer
maschineller Vorrichtungen statt so ist Folgendes zu beachten

a Zur Förderung dürfen nur fehlerfreie entsprechend feste Seile verwendet werden Die
Verbindung derselben mit dem Fördergefäße sowie der letzteren untereinander ist
sofern die Förderung auf geeigneten Bahnen in Zügen stattfindet derart herzustellen
daß eine zufällige Lösung nicht stattfinden kann

d Die Auszüge müssen mit selbstthätigen Verschlüssen durch Fallgitter u s w versehen
sein Wird in denselben mit freihängenden Kasten gesördert so sind die Wände
derart zu verschlagen daß ein Aufsetzen der Kasten auf die Zimmerung nicht statt
finden kann

e Die Bremswerke müssen mit einer selbstwirkenden d h einer solchen Bremsvorrich
tung versehen sein die gelüftet werden muß wenn der Bremskorb umgehen soll
sonst aber geschlossen ist Vor dem gehenden Zeuge ist ein Lattenverschlag anzubrin
gen der Stand des Abbremsers überhaupt gefahrlos einzurichten

ä Maschinelle Fördereinrichtungen müssen an der Seilkorbachse mit einer kräftigen Brems
vorrichtung derart versehen sein daß der Maschinenwärter dieselbe ohne seinen
Stand zu verlassen leicht und sicher handhaben kann

k Das Betreten der Förderbahnen geneigter Ebenen sowie der Aufenthalt unter den
selben während der Förderung ist verboten

k Die Führung der Aufzüge Bremswerke und Maschinen darf nur erfahrenen zuver
lässigen Arbeitern übertragen werden

Schietzarbeit
Z 17 Bei der Schießarbeit kommen die in den 66 bis 94 der Allgemeinen Berg

polizei Verordnung für den Verwaltungsbezirk des Königlichen Oberbergamts zu Halle a S
vom 15 Juli 1873 Amtsblatt S 179 ff enthaltenen Bestimmungen über Schießarbeit im
Anhange abgedruckt mit folgenden Ergänzungen für Tagebrüche zur Anwendung

1 Die Schüsse sind so mit Faschinen geflochtenen Hürden und dergl zu decken daß
die Sprengstücke weder Wohnungen noch Wege inel Eisenbahnen und schiffbarer
Wasserstraßen öffentliche Plätze und Kirchhöfe erreichen und überhaupt nicht weit
fliegen können namentlich nicht auf benachbarte Grundstücke geschleudert werden

2 Vor dein Anzünden der Schüsse müssen auf den vorbeiführenden Wegen oberhalb und
unterhalb in einer Entfernung von 30 Metern von der Grubenkante an gerechnet
Wachtposten aufgestellt werden welche das Publikum zurückhalten bis die Schusse
abgefeuert sind

3 Der Aufseher darf das Zeichen zum Anzünden der Schüsse erst nach dreimaligem Bla
sen auf einem Signalhorn oder nach dreimaligem Signal mit einer angemessenen
großen Glocke geben Bei dem ersten Horn oder Glockensignale haben sich die
übrigen Arbeiter in den vorgesehenen Schutzraum zu begeben und müssen dort blei
ben bis nach erfolgter Explosion ein einmaliges gleiches Signal ertönt

4 In nahe bei einander liegenden Tagebrüchen oder wenn in einem ausgedehnten Bruche
an 2 entfernten Stellen gearbeitet wird müssen die Signale der einzelnen Arbeits
stellen von einander verschieden sein so daß eine Verwechselung nicht stattfinden kann

5 Hat ein Schuß versagt so darf der Betriebsführer das Zeichen zum Verlassen der
geschützten Stellung erst dann geben wenn nach dem Anzünden des letzten Schusses
wenigstens 10 Minuten verflossen sind

Arbeiter Kauen
Z 18 Wird ein Bruch oder eine Grube regelmäßig betrieben so hat der Unterneh

mer aus Verlangen der Ortspolizeibehörde ein der Stärke der Belegschaft entsprechend großes
Gelaß Kaue herzustellen in welchem sich die Arbeiter während der Arbeitspausen aufhalten
können

Bekanntmachung der Arbeiter mit der Verordnung
Z 19 An der innern Thürseite der Arbeiterkaue oder anderer ähnlicher vorhandener

Räumlichkeiten ist von dem Aufseher ein Abdruck dieser Polizeiverordnung dauernd anzuschla

gen In Ermangelung solcher Baulichkeiten ist jedem Arbeiter ein Exemplar einzuhändigen
Der Arbeiter hat über den Empfang zu quittiren und der Aufseher hat die Quittung aufzu
bewahren

Arbeiter unter 18 Jahren
Z 20 Personen unter 18 Jahren dürfen nur unter Aufsicht erfahrener älterer Leute

in Brüchen oder Gruben beschäftigt werden

Zechenbrüche
ß 21 Auf jeder mit einer Arbeiterkaue oder einem Gerätheschuppen versehenen Anlage

ist ein Zechenbuch zuhalten welches für Eintragung der Anordnungen der revidirenden Beam
ten bestimmt ist und diesen auf Verlangen jeder Zeit vorgelegt werden muß

Unsallanmeldnng
Z 22 Der Aufseher ist verpflichtet von einem jeden auf der Anlage vorkommenden

Unglücksfalle unverzüglich d h binnen längstens 12 Stunden der Ortspolizeibehörde Anzeige
zu erstatten

Vorkehrung bei dauernder Einstellung des Betriebes
Z 23 Bei dauernder Einstellung eines Bruchs oder einer Grube müssen von dem

Unternehmer alle Vorkehrungen getroffen werden welche im Interesse der öffentlichen Sicher
heit erforderlich sind

Verbot der Beschädigung n s w der zur Sicherheit der Arbeiter getroffenen
Einrichtungen

Z 24 Niemand darf die zur Sicherheit der Brüche und Gruben sowie des Lebens
der Arbeiter getroffenen Einrichtungen beschädigen oder solche ohne ausdrückliche Erlaubniß
des Aufsehers abändern versetzen oder unbrauchbar machen

Ausnahmen
8 25 Abgesehen von den Fällen der M 5 und 11 können Ausnahmen von den

Vorschriften dieser Verordnung zugelassen werden sofern entweder örtliche Verhältnisse bezw
besondere Umstände eine Abweichung nothwendig machen oder die Durchführung der gegebenen
Vorschriften nur mit unverhältnißmäßigem Kostenaufwande sich ermöglichen läßt

Für die Zulassung der Ausnahme der 5 und 11 ist die Ortspolizeibehörde zustän
dig Weiter gehende Ausnahmen können nur vom Regierungs Präsidenten zugelassen werden

Strafbestimmungen
Z 26 Uebertretungen dieser Vorschriften sowie der in denselben der Ortspolizei

behörde vorbehaltenen besonderen Anordnungen werden insofern die Gesetze nicht höhere
Strafen bestimmen mit Geldbuße bis zu 60 M im Falle des Unvermögens mit entsprechen
der Hast bestraft

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung
s 27 Diese Verordnung tritt am 1 April d Js in Kraft Von diesem Tage an

treten die über den Gegenstand für den Regierungsbezirk Merseburg erlassenen Polizei Ver
ordnungen vom 22 August 1862 und vom 14 Mai 1872 Amtsblätter S 217 bezw 125
außer Kraft

Merseburg den 21 Januar 1884
Der Königliche Regierungs Präsident v Diest



AnhangAllgemeine Bergpolizei Verordnung für den Verwaltungsbezirk des Königlichen Ober
bergamts zu Halle an der Saale vom 15 Juli 1873 Amtsblatt Seite 179 ff

1 Allgemeine Vorschriften
H 66 Jeder Aufbewahrungsraum für Sprengstoffvorräthe ist so zu verschließen daß

derselbe von Unbefugten nicht ohne Anwendung von Gewalt geöffnet werden kann
An der Außenseite des Verschlusses sind in leicht erkennbarer Weise die Worte

Warnung
Sprengmittel

anzubringen
67 Die Aufbewahrungsräume der Sprengstoffvorräthe über Tage müssen von

bewohnten Räumen Eisenbahnen Chausseen und Communalwegen mindestens 150 Meter ent
fernt sein

Aufbewahrungsräume unter Tage müssen von den nächsten Fahr oder Förderstrecken
und Schächten mindestens 50 Meter entfernt und seitlich der Zugangsstrecken hergestellt sein

Sind sie zur Aufnahme von Dynamit oder anderen aus Sprengöl dargestellten Spreng
stoffen bestimmt so darf ihre Temperatur nicht unter i 8 0 6 /z R und nicht über
50 40 R betragen

68 Zündhütchen und sonstige Zündstoffe dürfen weder unverschlossen noch in
denselben Räumen mit den Sprengstoffen aufbewahrt werden

ß 69 Räume in denen Sprengstoffe aufbewahrt werden dürfen nicht mit offenem
Lichte betreten werden

Das Tabakrauchen in denselben ist untersagt

70 Sprengstoffe dürfen in der Kauenstube weder aufbewahrt noch in die Nähe
offener Feuer geheizter Heerde oder Oefen gebracht werden

71 Die Sprengmaterialien Spreng und Zündstoffe müssen in einer angemessenen
Entfernung vom Arbeitspunkte an einem sicheren und trockenen Orte aufbewahrt werden

Z 72 Beim Fertigen der Patronen beim Besetzen und Wegthun der Bohrlöcher ist
das Tabakrauchen verboten

H 73 Vor dem Anzünden eines seden Schusses ist den in der Nähe befindlichen
Arbeitern durch den lauten Ruf es brennt Kenntniß zu geben

Z 74 Der Betriebsführer hat in angemessener Entfernung von den Orten wo
geschossen wird eins Stelle anzuweisen und nötigenfalls herzurichten an welcher die Arbeiter
vor den Wirkungen der Schüsse gesichert sind

75 Beim Versagen eines Schusses darf der Ort nicht vor Ablauf von 10 Minuten
nach dem Anzünden betreten werden

Z 76 Das Ausbohren oder Wegthun von Schüssen welche einmal versagt haben
ist untersagt

Bei Anwendung von Sprengölpräparaten ist auch das Tieferbohren stehen gebliebener
Pfeifen verboten

77 In jeder Kameradschaft welche Schießarbeit betreibt muß mindestens ein
Häuer Kameradschaftsführer Ortsältester Drittelführer u s w sich befinden der mit die
ser Arbeit vollkommen vertraut und zuverlässig und welcher in der Arbeiterliste ausdrücklich
als solcher zu bezeichnen ist Ihm liegt die Verpflichtung ob die Ausführung der für die
Schießarbeit bestehenden Vorschriften zu überwachen und es haben die übrigen Mitarbeiter
seinen Befehlen unweigerlich Folge zu leisten

Außerdem gelten noch folgende Vorschriften
2 Beim Gebrauch von Sprengölpräparaten

78 Die Verwendung reinen Sprengöls auf den Bergwerken ist verboten
79 Die Anschaffung von Dynamit und anderen Sprengölpräparaten ist nur den

Bergwerksbesitzern oder deren Beauftragten gestattet

Sie dürfen diese Stoffe nur von dem Fabrikanten oder von polizeilich concessionirten
und überwachten Niederlagen kaufen

Dem Revierbeamten ist aus Verlangen der Nachweis hierüber zu führen
80 Diese Stoffe dürfen nicht anders als in Patronen bezogen werden Eine

Umarbeitung der letzteren darf nur unter Aufsicht eines vom Betriebsführer hierzu bestimmten
Aufsehers und nur in Räumen erfolgen welche mit andern Grubengebäuden nicht im Zusam
menhange stehen

81 Sprengölpräparate dürfen nur in den von der Fabrik gelieferten Behältnissen
aufbewahrt werden

82 Gefrorene Sprengölpräparate dürfen nicht mit festen Körpern bearbeitet und
nicht zum Sprengen gebraucht werden

Sie sind in diesem Zustande nicht auszugeben sondern vorher aufzuthauen
Das Aufthauen darf nur in Gefäßen mit lauwarmem Wasser geschehen in welchem

die Sprengstoffe mit letzterem nicht in directe Berührung treten Nobelscher Topf
Um ein Gefrieren der Patronen nach der Ausgabe zu vermeiden find dieselben von

dem Arbeiter unter der Kleidung dicht am Körper zu tragen
83 Sprengölpräparate welche sich zu zersetzen beginnen was durch stehenden

Geruch oder Entwickelung rothbrauner Dämpfe zu erkennen ist dürfen zur Schießarbeit nicht
verwendet werden Sie müssen unter Aufsicht eines Grubenbeamten oder Aufsehers im offenen
Feuer verbrannt werden

84 Behältnisse welche zur Aufbewahrung von Sprengöl Präparaten gedient haben
müssen sofort nach ihrer Entleerung im offenen Feuer im Freien unter Aufsicht verbrannt
werden

Z 88 Sprengölpräparate dürfen nicht mit festen oder leicht explodirbaven und feuere
gefährlichen Stoffen gleichzeitig in demselben Fördergefäße transportirt werden

Sie dürfen auf Letzterem nur in verschlossenen mit lockeren Massen Sägespänen Heu
Stroh u s w ausgefütterten Holzkästen bewegt werden

Die Förderung der Sprengölpräparate im Schachte darf nicht ohne vorherige Benach
richtigung des Maschinenwärters und des Anschlägers im Füllorte erfolgen

Ersterer darf nicht schnell fördern und das Fördergefäß nicht hart aufsetzen lassen
Letzterer muß dasselbe von der Förderschale vorsichtig abziehen und darf die Spreng

stoffe nur von den dazu bestimmten Personen aus den Gefäßen entnehmen lassen
86 Die Verausgabung dieser Stoffe darf nur durch Steiger oder andere technische

Aufseher an die Kameradschaftsführer 77 erfolgen
Keinem derselben darf mehr als der Bedarf der Kameradschaft für eine Schicht über

geben werden
87 Die in einer Schicht nicht zur Verwendung gekommenen Sprengstoffe und die

zum Transport derselben benutzten Behältnisse müssen nach der Schicht dem ausgebenden
Beamten zurückgegeben werden

88 Die Schlag Zündpatronen dürfen nicht in Vorrath gehalten werden sondern
müssen erst vor ihrer unmittelbaren Verwendung durch Einbringung der mit dem Zündhütchen
versehenen Zündschnur fertig gestellt werden

89 Das Fertigstellen der Bohrlöcher zum Wegthun durch Einführung der Schlag
patrone und das Wegthun der Schüsse selbst darf nur durch die dazu bestimmten Personen
M 77 und 86 erfolgen
3 Beim Gebrauch des gewöhnlichen Sprengpulvers und der diesem in den

Eigenschaften ähnlichen Sprengstoffe
s 90 Gewöhnliches Sprengpulver und diesem in den Eigenschaften ähnliche Spreng

stoffe müssen in einem mit festem Verschlüsse versehenen ledernen Beutel oder in einer ver
schlossenen metallenen Büchse mitgeführt werden

Ebenso sind die zu dieser Schießarbeit erforderlichen Zündstoffe Zündhalme Raket
chen u s w in Büchsen oder Kapseln zu verwahren

91 Das Schießen ohne Patronen ist verboten zu letztern darf nur entweder gut
geleimtes Papier oder ein anderer solcher Stoff der nicht fortglimmt verwendet werden

92 Als Besatzmaterial sind nur Lettennudeln oder milde Gesteinsarten welche
keine Funken reißen zu benutzen

93 Die Anwendung eiserner Schieß oder Räumnadeln ist unbedingt untersagt
ebenso die Anwendung von Zündschwamm oder faulem Holz zur Entzündung des Zündstoffes

94 Bereits besetzte aber erst später anzuzündende Bohrlöcher sind durch hölzerne
Pflöcke welche in die Räumnadellöcher gesteckt und mit Letten verstrichen werden zu
sichern

Instruktionzur Ausführung der Polizei Verordnung betreffend die Anlage und den Betrieb von Stein
brüchen Thongruben u f w

1 Die Ortspolizeibehörde hat jährlich mindestens zweimal die Ausführung der in
der Verordnung vorgeschriebenen Sicherheitsmaßregeln kontroliren zu lassen

2 Die in dem 5 9 und 11 am Schluß der Ortspolizeibehörde beigelegte
Besugniß

1 der Bestätigung des Leiters oder Aufsehers eines Steinbruchs einer Thon
grube u f w

2 der Feststellung und Genehmigung des eingeforderten Betriebsplans
3 der Gestattung von Ausnahmen von den für die Höhe und Breite der Abraum

und Abbau Strossen sowie von den für Böschungswinkel vorgeschriebenen Norma
tivbestimmungen auf welche allein der Schlußsatz des 11 sich bezieht

ist bedingt von der vorangegangenen Prüfung und Genehmigung des hiesigen Gewerberaths
3 Einen Situationsplan hat die Ortspolizeibehörde außer in den Fällen des Z 8

regelmäßig auch in den Fällen einzufordern in welchen ein in der Verordnung vorgesehener
Betrieb in der Nähe von Gebäuden Land oder Wasserstraßen oder Eisenbahnen liegt oder
angelegt werden soll

Z 4 Für die zur Sicherheit H 10 anzulegenden Einfriedigungen empfiehlt sich viel
fach das Aufwerfen eines Erdwalls

Z 5 Die Herstellung eines Gelasses oder Kaue zum Aufenthalt für die Arbeiter
während der Arbeitspausen 13 darf in der Regel nur dann nachgelassen werden wenn
die Wohnungen der Arbeiter weniger als 3 Km entfernt liegen oder wenn die Arbeiter nur
nebenher im Bruch oder Gräberei beschäftigt werden

6 Die Aushändigung eines Exemplars 19 der Verordnung nebst dieser
Instruktion und Auszug aus der Bergpolizei Verordnung vom Jahr 1873 Amtsblatt
S 179 ff an jeden ständigen Arbeiter in Steinbrüchen Thongruben u s w ist für jeden
mit Gefahr verbundenen Betrieb besonders wenn er unter die in den 13 17 gekenn
zeichneten fällt vorzuschreiben

7 Die bei dauernder Einstellung eines Bruchs oder einer Grube von dem Unter
nehmer getroffenen Sicherheitsvorkehrungen H 23 ist er auf Anordnung der Ortspolizeibehörde
zu ergänzen gehalten

Merseburg den 14 Januar 1884
Der Königliche Regiernngs Präsident

v Diest
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